
Amt Carbäk
Moorweg 5

18184 Broderstorf

für die

Gemeinde Poppendorf

Ausdruck vom: 01.04.2020
Seite: 1/4

Bekanntmachung der Beschlüsse im öffentlichen Teil der
öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung der 

Gemeinde Poppendorf vom 04.11.2019

Zu 2 Änderungsanträge zur Tagesordnung

Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 04.11.2019 die TOP 18 – 20 in den 
Finanzausschuss zu verschieben und den Punkt Grünschnittcontainer als TOP 18 aufzuneh-
men.
Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.
GV/03/01/2019

Zu 8 Änderung der Innenbereichssatzung Poppendorf

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf beschließt in ihrer Sitzung am 
04.11.2019 die Änderung der Innenbereichssatzung in Poppendorf, unter der Maßgabe die 
als „Park“ bezeichneten Grünflächen der privaten Flurstücke so zu ändern, dass eine Gar-
tennutzung möglich ist. Des Weiteren soll diese Änderung nur unter der Vorraussetzung er-
folgen, dass die anfallenden Kosten durch die Eigentümer der betroffenen Flurstücke in vol-
lem Umfang getragen werden. Der Bürgermeister wird beauftragt, mit den betroffenen Ein-
wohnern zu sprechen.
Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.
GV/03/02/2019

Zu 9 FFw Poppendorf - Bestätigung der Wahl des Wehrführers

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf beschließt in ihrer Sitzung am 
04.11.2019, der Wahl des Kameraden Christian Gäth zum Wehrführer der Freiwilligen Feu-
erwehr Poppendorf zuzustimmen. Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind 
Bestandteil des Beschlusses.
GV/03/03/2019

Zu 10 Beschluss über die Gemeindegrenzänderung im Rahmen des Flurneuord-
nungsverfahrens Poppendorf



Ausdruck vom: 01.04.2020
Seite: 2/4

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf bestätigt die Gemeindegrenzänderung 
zwischen der Gemeinde Poppendorf und der Gemeinde Rövershagen im Rahmen des Flur-
neuordnungsverfahrens „Poppendorf“ gemäß Flurbereinigungsplan.
Der Auszug aus dem Flurbereinigungsplan ist Bestandteil des Beschlusses.
GV/03/04/2019

Zu 11 Einholung der Zustimmung zur Begradigung der Gemeindegrenzen Pop-
pendorf/Broderstorf

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf beschließt in ihrer Sitzung am 
04.11.2019, der Gemeindegrenzenänderung zwischen der Gemeinde Poppendorf und der 
Gemeinde Broderstorf im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens „Poppendorf“ zuzustim-
men. Der Auszug aus dem Bodenordnungsplan/Flurneuordnungsplan – Gemeindegrenzän-
derungskarte vom 13.09.2017 – ist Bestandteil dieses Beschlusses.
Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.
GV/03/05/2019

Zu 14 Verkehrsberuhigung in Bussewitz

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf beschließt in ihrer Sitzung am 
04.11.2019 verkehrsberuhigende Elemente aus, sog. schwarz- gelbe Barrieren auf die Stra-
ße in der Ortslage Bussewitz aufbringen zu lassen. Das Amt wird um Klärung solcher Maß-
nahmen gebeten, ob diese durchgeführt werden dürfen sowohl aus verkehrrechtlicher und 
baulicher Sicht.
Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.
GV/03/06/2019

Zu 15 Grundsatzentscheidung zu den Benutzungs- und Entgeltordnungen der 
DGHs der Gemeinde Poppendorf 
und Entscheidung bzgl. einer 2. Änderung

Beschluss 1:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf beschließt in ihrer Sitzung am 
04.11.2019, dass jede Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnungen für die Dorfgemein-
schaftshäuser der Gemeinde mittels einer Neufassung erfolgen soll.
Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.
GV/03/07/2019

Beschluss 2:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf beschließt in ihrer Sitzung am 
04.11.2019, dass die Verwaltung eine Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnungen für 
die Dorfgemeinschaftshäuser der Gemeinde vorbereitet, welche eine Zahlung durch Über-
weisung der Kaution und der Miete bis 2 Wochen vor der bevorstehenden Veranstaltung 
festlegt. Bei Zahlungseingang erhalten die Verwalter, Herr Buckatz und Herr Ruß, von der 
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Kasse bzw. dessen Vertretung, eine entsprechende Mitteilung. Nach der Veranstaltung wer-
den die Räumlichkeiten bewertet. Nach dieser ergeht eine Mitteilung der Verwalter an die 
Kasse, welche zur Auszahlung bzw. zum Einbehalt der Kaution angewiesen wird. Dies er-
folgt mit Wirkung der Vertragsunterzeichnung ab den 01.01.2020.
Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.
GV/03/08/2019

Zu 16 2. Änderung der Richtlinie zur Kultur- und Sportförderung der Gemeinde 
Poppendorf

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf beschließt in ihrer Sitzung am 
04.11.2019, dass die Lesefassung angepasst und überarbeitet werden muss. Das Protokoll 
des Sozialausschusses am 12.09.2019, soll mit der beschlossenen Lesefassung an Frau 
Hausrath übergeben werden. Der TOP 16 wird, mit einer überarbeiteten Fassung, in den 
Sozialausschuss am 04.12.2019 verschoben.
GV/03/09/2019

Zu 17 Anträge 2020 auf Zuschüsse gemäß der Richtlinie zur Kultur- und Sportför-
derung der Gemeinde Poppendorf

Beschluss 1:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf beschließt in ihrer Sitzung am 
04.11.2019, der Empfehlung der Sozialausschusssitzung am 24.10.2019,  die Anträge 2020 
auf Zuschüsse gemäß der Richtlinie zur Kultur- und Sportförderung der Gemeinde Poppen-
dorf, wie folgt stattzugeben:

1. Kulturverein „am Musenhof“ 5.000,00 €
2. Reg. Schule + Gymnasium Rövershagen 1.500,00 €
3. Grundschule Blankenhagen 1.250,00 €
4. FSV Vogtshagen (Jubiläumsfeier)    500,00 €
5. Kita Kinderburg 1.650,00 €
6. FSV Vogtshagen 3.000,00 €

Summe: 12.400,00 €

GV/03/10/2019

Beschluss 2:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf beschließt in ihrer Sitzung am 
04.11.2019, dass der Sozialausschuss der Gemeinde Poppendorf am 04.12.2019, die Richt-
linie zur Kultur- und Sportförderung bezüglich der Förderung der eingetragenen Vereine, Kita 
und Schulen ändert.
GV/03/11/2019

Zu 18 Anpassung der Realsteuersätze nach Orientierungsdatenerlass des Lan-
des ab dem Jahr 2020 (Grundsteuern)
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Beschluss 1 :
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf beschließt in ihrer Sitzung am 
04.11.2019, die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und für die Grundsteuer B in 
den Finanzausschuss zu übergeben. 
Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.
GV/03/12/2019

Beschluss 2 :
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf beschließt in ihrer Sitzung am 
04.11.2019, den TOP 18 Grünschnittcontainer, in den Bauausschuss zu verweisen.
GV/03/13/2019

Zu 19 Anpassung der Realsteuersätze nach Orientierungsdatenerlass des Lan-
des ab dem Jahr 2020 (Gewerbesteuer)

Beschluss:
Die Gemeinde Poppendorf beschließt in ihrer Sitzung am 04.11.2019, die Erhöhung des He-
besatzes der Gewerbesteuer in den Finanzausschuss zu verweisen.
Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.
GV/03/14/2019

Zu 20 2. Änderung der Satzung zur Erhebung einer Hundesteuer in der Gemeinde 
Poppendorf

Beschluss:
Die Gemeinde Poppendorf beschließt in ihrer Sitzung am 04.11.2019, die 2. Satzung zur 
Änderung der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer in der Gemeinde Poppendorf in 
den Finanzausschuss zu geben.
Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.
GV/03/15/2019

Zu 21 Informationen zum Begrüßungsgeld

Beschluss:
Die Gemeinde Poppendorf beschließt in ihrer Sitzung am 04.11.2019, den Planansatz ab 
dem Jahr 2020 (11.000 € p. a. ), für das kommende Jahr so einzustellen, dass das Begrü-
ßungsgeld für die Geburten von 2019 ebenfalls gezahlt werden kann. Die weitere Verfah-
rensweise wird in der Haushaltsplanung festgelegt.
Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.
GV/03/16/2019

gez. Wallis
___________________________
Wallis
Bürgermeister                 
                                                                                                                                   ausgehängt am: _____________________

                                                                                                                                 abgenommen am: ____________________


